
Versicherungsprämien 	 2024
Kanton Nidwalden

Versicherungsbeiträge und Sparzinsen
Prämienverbilligungs-Beiträge

A.	 Prämien für private Personenversicherungen sowie Sparzinsen

	 a.	 Vom Arbeitgeber in Abzug gebrachte Beiträge
		  für betriebliche Kranken- und Unfallversicherungen (ohne oblig. NBUV)

	b.	 Private Krankenversicherung

	 c.	 Private Unfallversicherung

	d.	 Lebens- und Rentenversicherungen

	 e.	 Zinsen von Sparkapitalien (gemäss Wertschriftenverzeichnis)

	 f.	 Zwischentotal

	abzüglich:

	g.	 Prämienverbilligungs-Beiträge (gemäss Verfügung Ausgleichskasse oder Mitteilung Krankenkasse)

	h.	 Total A 	

CHF ohne Rappen

-

B.	 Möglicher Abzug für obige Versicherungsbeiträge und Sparzinsen
		
Von Total A sind höchstens abzugsberechtigt:

	 a.	 für Verheiratete:
		  CHF 3’600, wenn Sie Beiträge an die 2. und/oder 3. Säule a geleistet haben 
		  CHF 5’400, wenn Sie keine Beiträge an die 2. oder 3. Säule a geleistet haben

	b.	 für übrige Steuerpflichtige:  
		  CHF 1’800, wenn Sie Beiträge an die 2. und/oder 3. Säule a geleistet haben 
		  CHF 2’700, wenn Sie keine Beiträge an die 2. oder 3. Säule a geleistet haben

	 c.	 Zusätzlicher Abzug pro Kind: CHF 700 bzw. CHF 350

	d.	 Zusätzlicher Abzug je unterstützte Person: CHF 700

	 e.	 Total B 

Übertrag in Ziffer 270 auf Seite 3 der Steuererklärung: 
- 	 Total A, wenn 	 -	 Total B, wenn 

Total A kleiner als Total B		  Total A grösser als Total B

Versicherungsprämien  VP

PID-Nr.	 Name	 Vorname


